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Liefer- und Geschäftsbedingungen der  
W. Albrecht GmbH & Co. KG, Lindlar

1.  Geltungsbereich

I. Diese allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für unsere 
Lieferungen und Leistungen ausschließlich. Sie gelten auch für zukünftige 
Angebote. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gel-
ten diese Bedingungen als angenommen.
II. Gegenbestätigungen des Vertragspartners unter Hinweis auf seine AGBs 
wird hiermit widersprochen.
III. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

2. Angebot und Abschluss

I. Unsere Preise verstehen sich ab Werk, unverpackt und zuzüglich der gül-
tigen Mehrwertsteuer.
II. Auftragsänderungen trägt der Besteller.
III. Soweit zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem und/oder tat-
sächlichem Lieferdatum mehr als sechs Monate liegen, gelten die zur Zeit 
der Lieferung oder der Bereitstellung gültigen Preise des Unternehmers. Bei 
Preiserhöhungen seiner Vorlieferanten, Steigerungen von Lohn- und Trans-
portkosten oder sonstigen unerwarteten Kostensteigerungen ist der Unter-
nehmer berechtigt, Verhandlungen über eine Neufestsetzung des Preises 
zu verlangen. Der Endpreis, ohne Mehrwertsteuer, wird in diesem Falle um 
den Prozentsatz der Steigerung der Kostenfaktoren angehoben. Auf Ver-
langen des Bestellers werden bei einer Preissteigerung die Kostenfaktoren 
zum Zeitpunkt der Auslieferung offen gelegt. 
IV. Vereinbarte Preise sind für Nachbestellungen nicht verbindlich.
V. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen ohne Abzug in-
nerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Lohnkosten 
sind sofort nach Rechnungseingang ohne Abzug zahlbar. Für die Rechtzei-
tigkeit der Zahlung kommt es auf den Eingang des Geldes und nicht dessen 
Absendung an.
VI. Ab dem auf den Tag der Fälligkeit folgenden Tag sind wir berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis-
satz p. a. zu berechnen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsscha-
dens bleibt vorbehalten.
VII. Uns steht abweichend von §§ 366, 367 BGB das ausschließliche Bestim-
mungsrecht zu, welche Forderungen durch Zahlung des Bestellers erfüllt 
werden.
VIII. Alle unsere Forderungen – auch solche aus anderen Verträgen mit dem 
Auftraggeber – werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenomme-
ner und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig im Falle des Zahlungsverzu-
ges, Wechselprotestes oder der Zahlungseinstellung des Auftraggebers 
oder wenn uns sonst Umstände bekannt werden, die zu begründeten und 
erheblichen Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des 
Auftraggebers Anlass geben. Wir sind in diesem Fall berechtigt, ausstehen-
de Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheits-
leistung auszuführen und, wenn die Vorauszahlung oder Sicherheit nicht 
binnen zwei Wochen geleistet wird, ohne erneute Fristsetzung vom Vertrag 
zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. 
IX. Gerät der Besteller mit der Zahlung in Verzug, so können wir den Rück-
tritt vom Vertrag erklären und Schadensersatz statt der Leistung nach 
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen gesetzten Frist verlangen.
X. Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen oder die Aufrechnung mit Ge-
genansprüchen durch den Auftraggeber sind nur zulässig, wenn diese Ge-

genansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

3. Preise und Zahlung

I. Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern 
nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird.
II. Verbindlich zugesagte Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auf-
tragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu be-
schaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang ei-
ner im Einzelfall vereinbarten Anzahlung. Maßgeblich für die 
termingerechte Lieferung ist der Zeitpunkt, zu dem die Ware dem Trans-
porteur übergeben wird oder der Zeitpunkt der Versandbereitschaft, soweit 
der Versand oder die Zustellung der Ware durch Umstände verzögert wird, 
die der Besteller zu vertreten hat. Bei späteren Änderungen des Vertrages, 
die der Besteller veranlasst hat und die die Lieferzeit beeinflussen, verlän-
gert sich diese in angemessenen Umfang.
III. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung.
IV. Störungen in unserem Geschäftsbetrieb, insbesondere krankheitsbe-
dingte Ausfälle leitender Mitarbeiter, Streiks, Arbeitnehmermangel, auch 
auf Seiten der Zulieferer, mangelnde Versandmöglichkeiten und Störungen 
in der Rohstoffbeschaffung, Fälle höherer Gewalt sind von uns nicht zu ver-
treten. Die Lieferfristen verlängern sich in diesem Fall um die Dauer der 
Leistungsstörungen. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann nicht 
zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges ent-
stehen.
V.  Erfolgt die Lieferung nicht fristgerecht, hat der Besteller eine Nachfrist 
zu setzen, die mindestens vierzehn Werktage zu betragen hat. Alle Mah-
nungen und Fristsetzungen des Bestellers bedürfen zur Wirksamkeit der 
Schriftform. Die erweiterte Haftung gemäß § 287 BGB ist ausgeschlossen.

4. Liefer- und Leistungsfrist

I. Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern 
nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird.
II. Verbindlich zugesagte Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auf-
tragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu be-
schaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang ei-
ner im Einzelfall vereinbarten Anzahlung. Maßgeblich für die termin gerechte 
Lieferung ist der Zeitpunkt, zu dem die Ware dem Transporteur übergeben 
wird oder der Zeitpunkt der Versandbereitschaft, soweit der Versand oder 
die Zustellung der Ware durch Umstände verzögert wird, die der Besteller 
zu vertreten hat. Bei späteren Änderungen des Vertrages, die der Besteller 
veranlasst hat und die die Lieferzeit beeinflussen, verlängert sich diese in 
angemessenen Umfang.
III. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung.
IV. Störungen in unserem Geschäftsbetrieb, insbesondere krankheitsbe-
dingte Ausfälle leitender Mitarbeiter, Streiks, Arbeitnehmermangel, auch 
auf Seiten der Zulieferer, mangelnde Versandmöglichkeiten und Störungen 
in der Rohstoffbeschaffung, Fälle höherer Gewalt sind von uns nicht zu ver-
treten. Die Lieferfristen verlängern sich in diesem Fall um die Dauer der 
Leistungsstörungen. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann nicht 
zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges ent-
stehen.
V.  Erfolgt die Lieferung nicht fristgerecht, hat der Besteller eine Nachfrist 
zu setzen, die mindestens vierzehn Werktage zu betragen hat. Alle Mah-
nungen und Fristsetzungen des Bestellers bedürfen zur Wirksamkeit der 
Schriftform. Die erweiterte Haftung gemäß §§ 287 BGB ist ausgeschlossen.
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5. Gefahrübergang und Abnahme

I. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Materials an den Trans-
porteur, Spediteur oder Frachtführer auf den Besteller über, und zwar auch 
dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z. B. 
Versandkosten oder Anfuhr, übernommen haben.
II. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu 
vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft 
der Ware auf den Besteller über.
III. Wird vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware nicht unverzüglich 
abgeholt, sind wir nach Mahnung berechtigt, die Ware auf Kosten und Ge-
fahr des Bestellers zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern 
und sofort zu berechnen. Zusatzkosten, die aufgrund der Lagerung entste-
hen, z. B. Neuanstrich, hat der Besteller zu tragen.
IV. Waren oder Erzeugnisse, für die eine Abnahmepflicht besteht oder eine 
Abnahme vom Besteller vorgeschrieben wird, sind im Lieferwerk abzuneh-
men, andernfalls gelten diese Waren mit Verlassen des Werkes als bedin-
gungsgemäß abgenommen und geliefert.
V. Der Inhalt etwaiger Prüfzeugnisse gilt nicht als zugesicherte Eigenschaft.
VI. Für Werkstoffzusammensetzungen und Maße gelten im Zweifel 
DIN-Normen bzw. Werkstoffblätter, mangels solcher der Handelsbrauch.

6. Eigentumsvorbehalt

I. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollstän-
digen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Wir sind 
berechtigt, die Ware zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswid-
rig verhält.
II. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn 
übergegangen ist, die Ware pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum 
noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonsti-
gen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Aus-
fall.
III. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im norma-
len Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an 
uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (inkl. Mehr-
wertsteuer) ab. Die Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Ware ohne 
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wir nehmen die Abtre-
tung hiermit an. Der Besteller bleibt zur Einbeziehung der Forderung auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst ein-
zuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir werden die Forderung jedoch nicht 
einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbe-
sondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 
oder Zahlungseinstellung vorliegt.
IV. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns gelieferten Waren 
durch den Besteller erfolgt stets namens und im Auftrag für uns. In diesem 
Falle setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an den von uns gelie-
ferten Waren an der umgebildeten Sache fort. Sofern die von uns geliefer-
ten Waren mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet 
werden, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des objektiven Wertes unserer Waren zu den anderen bearbeiteten Gegen-
ständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermi-
schung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt vereinbart, dass der Besteller 

uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleinei-
gentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forde-
rungen gegen den Besteller tritt dieser auch solche Forderungen an uns ab, 
die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung schon jetzt an.
V. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernde Forderung um 
mehr als 20 % übersteigt.

7. Mängel und Gewährleistung

I. Offensichtliche Mängel bei Werkleistungen können nach Abnahme nur 
dann geltend gemacht werden, wenn sie dem Unternehmer unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen nach Lieferung angezeigt 
werden. Im Übrigen gilt § 640 Abs. 2 BGB. Ansonsten – im Falle verdeckter 
Mängel – sind zwecks Erhaltung von Mängelansprüchen des Bestellers 
Mängel dem Unternehmer unverzüglich ab deren Entdeckung schriftlich 
mitzuteilen (Rügepflicht nach § 377 HGB). Die mangelhaften Gegenstände 
sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels befinden, zur Besichtigung durch den Unternehmer bereit zu hal-
ten.
II. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 
der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung 
der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schä-
den, die nach Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Be-
handlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprü-
che.
III. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, 
als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingen-
den Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.
IV. Bei berechtigter fristgemäßer Mängelrüge leisten wir nach den Regeln 
des Kaufrechts und nach Maßgabe der folgenden Regeln Gewähr für die 
vereinbarte Beschaffenheit der von ihm gelieferten Ware.
V. Wir leisten bei nachgewiesenen Sachmängeln Gewähr durch Nacherfül-
lung in der Weise, dass wir nach unserer Wahl dem Besteller eine neue 
mangelfreie Ware überlassen oder den Mangel beseitigen.
VI. Die Kosten einer Nachbesserung trägt der Lieferer, soweit diese sich 
nicht dadurch erhöhen, dass der Liefergegenstand nach Ablieferung an ei-
nen anderen Ort als dem vertraglich vorgesehenen gebracht worden ist.
VII. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, 
verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt des Gefahrübergangs an in 12 Mona-
ten, soweit nicht gesetzlich zwingend eine längere Frist vorgeschrieben ist. 
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II. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 
der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung 
der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schä-
den, die nach Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Be-
handlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprü-
che.
III. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, 
als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingen-
den Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.
IV. Bei berechtigter fristgemäßer Mängelrüge leisten wir nach den Regeln 
des Kaufrechts und nach Maßgabe der folgenden Regeln Gewähr für die 
vereinbarte Beschaffenheit der von ihm gelieferten Ware.
V. Wir leisten bei nachgewiesenen Sachmängeln Gewähr durch Nacherfül-
lung in der Weise, dass wir nach unserer Wahl dem Besteller eine neue 
mangelfreie Ware überlassen oder den Mangel beseitigen.
VI. Die Kosten einer Nachbesserung trägt der Lieferer, soweit diese sich 
nicht dadurch erhöhen, dass der Liefergegenstand nach Ablieferung an ei-
nen anderen Ort als dem vertraglich vorgesehenen gebracht worden ist.
VII. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, 
verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt des Gefahrübergangs an in 12 Mona-
ten, soweit nicht gesetzlich zwingend eine längere Frist vorgeschrieben ist. 

8. Haftung

I. Bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen beruht, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das Glei-
che gilt für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung durch uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beru-
hen. 
II. Für sonstige Schäden, die auf die Verletzung wesentlicher Pflichten in-
folge leichter Fahrlässigkeit durch uns, die gesetzlichen Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen beruhen, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren ver-
tragstypischen Schaden bis zu maximal zum doppelten Wert des 
Auftragsgegenstandes begrenzt.
III. Ausgeschlossen sind Schadenersatzansprüche für sonstige Schäden bei 
der Verletzung von Nebenpflichten im Falle leichter Fahrlässigkeit. Wir haf-
ten nicht für sonstige Schäden aus Verzug, die auf einfacher Fahrlässigkeit 
beruhen; die gesetzlichen Rechte des Bestellers nach Ablauf einer ange-
messenen Nachfrist bleiben davon unberührt. 
IV. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und/oder Beschränkungen gel-
ten nicht, sofern wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine selbst-
ständige Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben. 
Ansprüche des Bestellers auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen anstelle 
des Schadenersatzanspruchs statt der Leistung bleiben unberührt.
V. Die vorstehende Haftungsregelung gilt insbesondere auch für unsere Be-
ratung in Wort, Schrift und sonstiger Weise. Der Besteller ist insbesondere 
nicht davon befreit, selbst die Eignung des von uns gelieferten Gegenstan-
des für den beabsichtigten Verwendungszweck zu prüfen.
 
 
 
 

9. Überlassene Unterlagen 

I. An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller 
überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc. behal-
ten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dem Be-
steller hierzu unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Auf Anforde-
rung sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden. Der Be-
steller ist nicht berechtigt, Kopien oder andere Vervielfältigungen der 
Unterlagen, auch nicht in elektronischer Form, zurückzuhalten.

10. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

I. Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Ge-
genansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, 
als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

11. Schlussvorschriften

I. Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit al-
ler sonstigen Bestimmungen.
II. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis sowie 
für alle Rechtsstreitigkeiten ist D–51789 Lindlar.
III. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Ge-
schäftsverbindung einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist aus-
schließlicher Gerichtsstand der Sitz der W. Albrecht GmbH & Co. KG, Lindlar.
IV. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Deutschen Recht unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts.
 Stand 01.11.2019


